
Die ILO Deutschland ist in Berlin angekommen
Dem gemäß beschäftigt sich die 1. Ausgabe

2005 als Schwerpunktthema mit dem Bericht
der Weltkommission zur sozialen Dimension
der Globalisierung und dem aktuellen Stand
des Follow-up-Prozesses. Von zentraler
Bedeutung für die Arbeit der ILO ist auch das
Thema der Bekämpfung der Zwangsarbeit in
Myanmar. Der Aufsatz von Frau Dr. Vera
Herkommer gibt einen guten Überblick über
dieses komplexe Thema.

Erster Höhepunkt für das neue ILO-Büro in
Berlin war der Besuch von Generaldirektor
Juan Somavia anlässlich der offiziellen
Büroeröffnung - auch hierzu finden Sie einen
Beitrag.

Das ILO-Team Berlin freut sich über Ihr
Interesse an unserer ersten Ausgabe der ILO-
Nachrichten 2005.

Ihr Wolfgang Heller

Liebe Leserinnen und Leser
der ILO-Nachrichten

Es hat sich einiges getan bei der ILO-Ver-
tretung in Deutschland. Wir haben unseren
Sitz verlagert, die "verwunschene" Villa in
Bonn-Bad Godesberg verlassen und sind im
Juli 2004 in Berlin-Mitte angekommen. Auch
personell hat es einige Veränderungen gege-
ben. So ist Herr Dr. Ernst Kreuzaler, der die
Vertretung die letzten sieben Jahre geleitet
hat, in das Bundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit zurückgekehrt und hat den Stab an
den Unterzeichner weiter gereicht. Auch
sonst gibt es im ILO-Team Berlin einige neue
Kolleginnen und Kollegen, die zum Teil auch
als Autoren an dieser ersten Berliner Ausgabe
der ILO-Nachrichten mitgewirkt haben.

Mit dem Wechsel nach Berlin verbinden
wir den Wunsch und das Angebot, die
Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und
Kollegen in den Bundesministerien, mit den
Abgeordneten des Deutschen Bundestages,
den Sozialpartnern, den anderen Organisatio-
nen aus der Arbeitswelt, den Unternehmen,
der Wissenschaft und den Nichtregierungsor-
ganisationen weiter zu verstetigen oder noch
zu intensivieren. 

Unser Anliegen und der Wunsch von Gene-
raldirektor Juan Somavia ist es, die Arbeit der
Internationalen Arbeitsorganisation in
Deutschland einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich zu machen und all diejenigen, die
in der Arbeitswelt Deutschlands Verantwor-
tung tragen, zu einer aktiven Gestaltung des
Arbeitslebens vor dem Hintergrund der glo-
balen Herausforderungen aufzurufen.

ILO-Generaldirektor Juan Somavia bei der
Eröffnung des Berliner Büros. Neben ihm der
Leiter des Büros, W olfgang Heller ,  und der
frühere Leiter des ILO Büros Bonn, F .G. Seib
(sitzend).
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Die Internationale Arbeitsorganisation
(ILO) erhofft sich von der Bundesregierung
Unterstützung in ihrem Streben, die Globali-
sierung fair zu gestalten. Bei seinem Besuch
in Deutschland im Oktober 2004 hat ILO-
Generaldirektor Juan Somavia darauf hinge-
wiesen, dass krasse Ungleichgewichte in der
Weltwirtschaft auf Dauer politisch und öko-
nomisch unhaltbar seien. 

"Soziale und ökonomische Sicherheit ist
eine der wesentlichen Voraussetzungen für
Wirtschaftswachstum und gesellschaftliche
Stabilität", betonte Somavia bei seinen
Gesprächen mit Vertretern der Bundesregie-
rung in Berlin. Eine verstärkte Koordination
der Politik auf nationaler und vor allem inter-
nationaler Ebene sei unerlässlich, um nach-
haltiges globales Wachstum und Vollbeschäf-
tigung zu erreichen. 

“Deutschland kann in diesem Prozess eine
Führungsrolle zukommen”, sagte Somavia
bei der Eröffnung des neuen ILO-Büros in
Berlin. “Sie verfügen bereits über die sozial-
partnerschaftlichen Institutionen, um Ihre
soziale Marktwirtschaft an die Bedingungen
der Weltwirtschaft anzupassen. Und Sie brin-

gen das nötige Gewicht mit, um auf interna-
tionaler Ebene für die nötigen Reformen ein-
zutreten”, fügte er an die Adresse der Bundes-
regierung gerichtet hinzu. 

Insbesondere sei eine stärkere Abstimmung
der verschiedenen internationalen Organisa-
tionen nötig mit dem Ziel, Sozial- und
Beschäftigungspolitik als Querschnittsaufga-
be aller internationalen Organisationen zu
verankern. 

Auch Bundesentwicklungsministerin Hei-
demarie Wieczorek-Zeul unterstützte Soma-
vias Anliegen: “Globale Politikfähigkeit muss
erst noch hergestellt werden. Dazu bedarf es
eines kohärenten Weltsystems, in dem Sozial-
politik auf gleicher Augenhöhe mit Finanz-,
Handels- und Wirtschaftspolitik wirksam
werden muss.” Staatssekretär Rudolf Anzin-
ger vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit sagte der ILO die aktive Unterstüt-
zung des Ministeriums im Follow-up-Prozess
zu.

Der ILO-Generaldirektor traf während sei-
nes Berlin-Besuchs neben der Ministerin und
dem Staatssekretär mit Bundeskanzler Ger-

hard Schröder, Bundespräsident Horst
Köhler, dem Bundesminister für Wirt-
schaft und Arbeit, Wolfgang Clement
sowie hochrangigen Vertretern von
Gewerkschaften und Arbeitgebern
zusammen. 

Bei dieser Gelegenheit unterzeichne-
ten Generalsekretär Somavia und Minis-
terin Wieczorek-Zeul einen Vertrag über
das Projekt zur Bekämpfung der
schlimmsten Formen von Kinderarbeit
in Zentralasien, das das  Bundesent-
wicklungsministerium mit einer Million
Euro finanziert.
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Empfang zur Büroeröffnung mit Entwicklungsministerin
Wieczorek-Zeul, W irt schaf tsstaat ssekretär Anzinger , DGB-
Vizevorsitzende Dr . Engelen-Kefer und BDA-Geschäf tsführe -
rin Hornung-Draus (sitzend v .l.n.r .).

Besuch des ILO-Generalsekretärs Juan Somavia in Berlin
Von Nicola Liebert
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1. Einführung

Die sozialpolitische Flankierung der Globa-
lisierung ist seit Jahren eine der zentralen Auf-
gaben der ILO. Schon auf dem Weltsozialgip-
fel der Vereinten Nationen 1995 in Kopenha-
gen wurde sie dazu aufgerufen, eine entspre-
chende Strategie auszuarbeiten. (Näheres
dazu findet sich in der Ausgabe 3/2000 der
ILO-Nachrichten, abrufbar über die Website
http://www.ilo.org/public/german/region/eur-
pro/bonn/ilo_nachrichten.htm). Auf interna-
tionaler Ebene spielt dabei insbesondere die
Frage der Achtung der Kernarbeitsnormen im
Kontext der Welthandelsorganisation (WTO)
eine zentrale Rolle. Auf die so genannte Sin-
gapur-Erklärung, in der die WTO sich zur
Beachtung der Sozialstandards der ILO ver-
pflichtet, wurde auch in der Erklärung der
Vierten WTO-Ministerkonferenz von Doha
im November 2001 verwiesen, die die so
genannte Entwicklungsrunde der WTO einlei-
tete. Zugleich wurde in den Erklärungen zum
Ausdruck gebracht, dass die ILO die interna-
tionale Organisation ist, die zur Durchsetzung
der Kernarbeitsnormen berufen ist. Parallel
zur Erklärung von Doha erteilte der ILO-Ver-
waltungsrat im November 2001 den Auftrag
zur Einsetzung einer Weltkommission für die
soziale Dimension der Globalisierung.

Die Kommission führte zur Vorbereitung
des Berichtes zahlreiche Konferenzen und
Hearings durch. So fand im April 2003 unter
der gemeinsamen Federführung des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Arbeit und
des ILO-Büros Deutschland ein Dialogforum
in Berlin statt unter Beteiligung der beiden
Kommissionsmitglieder Prof. Ernst Ulrich
von Weizsäcker (Vorsitzender der Enquête-
Kommission Globalisierung des Deutschen
Bundestages) und Lord Bill Brett aus Groß-
britannien sowie des Parlamentarischen
Staatssekretärs Gerd Andres. Die Schwer-

punkte des Workshops bildeten die Themen
Globalisierung und ihre Auswirkung auf die
Beschäftigungs- und Steuerpolitik in Deutsch-
land, globale soziale Leitsätze (Kernarbeits-
normen, Sozialstandards sowie die Rolle der
multinationalen Unternehmen und corporate
social responsibility) sowie die Frage öffent-
licher Güter in einer globalen Wirtschaft.

Der Abschlussbericht der Weltkommission
wurde am 24. Februar 2004 in London vorge-
stellt. Er enthält eine ausführliche Analyse des
äußerst facettenreichen Spektrums der aktuel-
len Globalisierungsdiskussion, aber er unter-
breitet auch konkrete Vorschläge. 

Selbst die engagiertesten Globalisierungs-
kritiker attestieren dem Bericht eine gute
Beschreibung der aktuellen Diskussion. Man-
che von ihnen monierten zwar, die Vorschläge
und Lösungsansätze gingen nicht weit genug.
Doch relativiert sich diese Kritik, wenn man
sich die Zusammensetzung der Kommission
vergegenwärtigt: Sie reicht vom japanischen
Vorstandsvorsitzenden der Toshiba Corpora-
tion bis zur Direktorin des Afrikanischen
Sozialforums und ehemaligen Kultusministe-
rin der Republik Mali. Der Präsident der Inter-
nationalen Arbeitgeberorganisation aus
Frankreich war ebenso Mitglied wie der
Generalsekretär eines südafrikanischen
Gewerkschaftsverbandes. Dass diese in jeder
Hinsicht sehr breit gefächerte Kommission
einen einvernehmlichen Bericht vorgelegt hat,
und sich nicht durch Minderheitenvoten zu
einer Polarisierung hat hinreißen lassen, ist
ein nicht zu unterschätzender Wert an sich und
sollte beim Lesen und der Diskussion des
Berichts stets im Blick behalten werden.

2. Ausgangslage

Braucht die Globalisierung eine ordnende
Hand? Können die vielfältigen Interessen der
Gesellschaft in einem Kompromiss
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Bericht der Weltkommission 
für die soziale Dimension derGlobalisierung

Von Michael Klemm und Wolfgang Heller
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zusammengefasst werden? Wie können alle
Menschen von den Freiheiten und Privilegien
der Globalisierung profitieren? Mit diesen
Fragen hat sich die Weltkommission für die
soziale Dimension der Globalisierung
beschäftigt und in ihrem Bericht Antworten
zu finden versucht.

Der Bericht befasst sich einerseits mit den
bereits sichtbaren Auswirkungen der Globali-
sierung und den bestehenden Einflussmög-
lichkeiten und andererseits mit den Vorausset-
zungen, die nötig sind, um die Entwicklung
steuerbar zu machen. Insbesondere die ILO
soll dabei nach Auffassung der Weltkommis-
sion ihr Mandat zur Förderung von men-
schenwürdiger und regulärer Arbeit (“decent
work”) verstärkt ausschöpfen. Das globale
Ziel von decent work besitzt oberste Priorität
bei den Vorschlägen der Weltkommission und
bildet daher den Schwerpunkt dieses Artikels.

3. Ansichten überdie Globalisierung

Die Kommission hat sich ausführlich mit
den unterschiedlichen Ansichten von Interes-
sengruppen auseinandergesetzt, bevor sie ihre
eigenen Vorschläge unterbreitet hat. Da der
Bericht auf einen breiten Konsens innerhalb
verschiedener Interessengruppen abzielte und
zudem als ein Kompromiss zwischen den
Kommissionsmitgliedern angelegt war, wur-
den verschiedene Perspektiven im Hinblick
auf die sozialen Aspekte der Globalisierung
berücksichtigt.

Wirtschaftsvertreter und Gewerkschaften
haben bei Globalisierungsfragen naturgemäß
verschiedene Ansichten. Einigkeit herrschte
allerdings auf beiden Seiten, dass sie den
gegenseitigen Dialog weiterhin für unerläss-
lich halten. 

Vielfach werden vor allem die globalen
Unternehmen für negative Folgen der Globa-
lisierung verantwortlich gemacht. Die Wirt-
schaftsvertreter brachten in Gesprächen mit
der Kommission zum Ausdruck, dass sie sich
nicht in der Rolle als Hauptantriebskraft der

Globalisierung sehen. Vielmehr reagiere die
Wirtschaft lediglich auf die fortschreitende
Globalisierung, die den Konkurrenzdruck
erhöhe und grenzüberschreitendes Handeln
geradezu erzwinge. Das Weltwirtschaftsfo-
rum in Davos sah aber auch auf Grund der
zahlreichen Firmenskandale der letzten Jahre
einen allgemeinen Verlust des Vertrauens in
die Unternehmen und damit auch indirekt in
die Globalisierung. Die Wirtschaft fordert ein
Rahmenwerk an Werten. Übermäßige Regu-
lierung solle aber unbedingt vermieden wer-
den. Langfristiger Erfolg baue vielmehr auf
Dialog und die freiwillige Übernahme sozia-
ler Verantwortung seitens der Unternehmen
auf. Die Gewerkschaften äußerten sich erwar-
tungsgemäß differenzierter zur Pflicht der
Unternehmen, negative Folgen der Globali-
sierung zu vermeiden. Corporate governance
als freiwillige Selbstverpflichtung habe sich
bisher als ineffizient erwiesen, eine Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen zu erreichen.
Deshalb fordern die Gewerkschaftsvertreter
eine Stärkung der ILO und wünschen sich
unter ihrer Führung eine intensive
Zusammenarbeit mit anderen internationalen
Organisationen, Finanzinstituten, Regierun-
gen und Interessenverbänden. Die Umsetzung
von Übereinkommen müsse transparenter
werden und Sanktionen bei Verletzungen

müssten möglich sein.

4. Auswirkungen der Globalisierung

Dass die Globalisierung Auswirkungen auf
viele Bereiche der Gesellschaft hat, insbeson-
dere auf die Arbeitswelt, ist unbestritten.
Weniger Einigkeit herrscht dagegen, wenn die
Qualität der Auswirkungen einer global agie-
renden Wirtschaft beurteilt wird. Die Kontro-
verse kreist zumeist um die Frage, inwieweit
die Globalisierung für die Armut und soziale
Missstände in der Welt verantwortlich
gemacht werden kann. Die Entwicklungen der
letzten beiden Jahrzehnte in den Bereichen
Beschäftigung und Armut sind dazu von der
Kommission untersucht worden.
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In den letzten 15 Jahren ist weltweit bis auf
wenige Ausnahmen die offene Arbeitslosig-
keit kontinuierlich bis auf 188 Mio. im Jahre
2003 gestiegen. In Lateinamerika erreicht die
offizielle Arbeitslosenquote fast zehn Prozent
und in Afrika sogar 18 Prozent (siehe Abbil-
dung 1). In Entwicklungsländern macht sich
eine schwache Wirtschaftsentwicklung weni-
ger durch hohe Arbeitslosenzahlen als viel-
mehr durch eine Zunahme der Beschäftigung
im informellen Sektor bemerkbar. In den
Industrieländern ist die Arbeitslosigkeit teil-
weise durch die bestehenden Sozialsysteme
abgefedert worden. 

Die Weltkommission äußerte sich insbeson-
dere beunruhigt über die zunehmende Ein-
kommensungleichheit in großen Industrielän-
dern wie den USA, Kanada oder Großbritan-
nien. Als Gründe führt die Kommission unter
anderem den wachsenden Anteil von Kapital-
erträgen am Volkseinkommen und das zuneh-
mende Lohngefälle an. Die Entwicklung
werde verstärkt durch unangemessene hohe
Vergütungen von Managern vor allem der
multinationalen Unternehmen. Insofern sei
die zunehmende Einkommens- und Reich-
tumskonzentration nicht zuletzt auch als
Folge der Globalisierung anzusehen. 

Die Entwicklung der Armut ist ebenfalls
eng mit der Situation auf dem Arbeitsmarkt
verknüpft, da viele Familien gerade durch
Verlust des Arbeitsplatzes in die Armut
abgleiten. Zwar ist die Zahl der in absoluter

Armut lebenden Menschen (Menschen mit
weniger als 1 US-$/Tag - siehe Abbildung 2)
zwischen 1990 und 2000 von 1,24 Mrd. auf
1,1 Mrd. Menschen gesunken, aber dies ist
fast ausschließlich durch den Rückgang in
China und Indien erreicht worden. In Afrika,
Lateinamerika und Osteuropa/Zentralasien
sind die Armutsindikatoren dagegen gestie-
gen, so dass man nicht von einer ausschließ-
lich positiven Entwicklung sprechen kann. 

Eine weitere von der Globalisierung beein-
flusste Entwicklung ist die zunehmende
Arbeitsmigration. Die grenzüberschreitende
Mobilität von Arbeitnehmern hat viele neue
Probleme geschaffen wie z.B. die Abwande-
rung von Fachkräften. Diese können nach
Auffassung der Weltkommission nur in
Zusammenarbeit der Staaten und internatio-

naler Institutionen gelöst werden.

5. Rahmenbedingungen
für die Globalisierung

Da nur wenige die Notwendigkeit von Rah-
menbedingungen für die Globalisierung in
Frage stellen, stellt sich insofern nicht so sehr
die Frage nach dem Ob, sondern eher nach
dem Wie der Gestaltung. 

Nach Meinung der Weltkommission müssen
lokale, nationale sowie überregionale Ent-
scheidungsträger zusammenarbeiten, um den
Globalisierungsprozess nachhaltig beeinflus-
sen zu können. Von entscheidender Bedeu-
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tung bleibt aber in unserer von Nationalstaa-
ten geprägten Weltordnungspolitik weiterhin
das Handeln der Regierungen.

a) Die nationale Ebene

Der Besitz eines Arbeitsplatzes ermöglicht
es den Menschen in den meisten Fällen, über
ein geregeltes Einkommen zu verfügen und
die Bedürfnisse der Familie zumindest teil-
weise zu befriedigen. Die Situation auf dem
Arbeitsmarkt betrifft somit fast alle Men-
schen und lässt Chancen und Risiken der glo-
balen Welt sichtbar werden. Deshalb beein-
flusst auch besonders die Entwicklung der
Beschäftigungssituation die Meinung der
Menschen über die Regierung, die Wirtschaft
und letztlich auch über Globalisierung. Aber
der Besitz eines Arbeitsplatzes allein ist noch
nicht die Lösung aller Probleme. Schlechte
Arbeitsbedingungen und ungleiche Bezah-
lung sind oft anzutreffen. Deshalb muss nach
Auffassung der Kommission die Schaffung
von decent work oberste Priorität haben.

Der verschärfte Wettbewerb um Export-
märkte und ausländische Investitionen übt
starken Druck auf die Qualität der Beschäfti-
gungsverhältnisse aus. Der Wandel des
Arbeitsmarktes erfordert größere Flexibilität
der Arbeitnehmer. Die schwindende Macht
der Gewerkschaften, Deregulierung des
Arbeitsmarktes sowie der zunehmende

Rückzug des Sozialstaates verunsichern die
Bürger in Industriestaaten, die sich bisher auf
ein soziales Sicherheitsnetz verlassen konn-
ten. In dieser schwierigen Situation sollte
nach Ansicht der Weltkommission ein Gesell-
schaftsvertrag Grundlage der Reformen sein,
der den gesellschaftlichen Dialog bei Refor-
men sowie eine Abwägung zwischen dem
Streben nach größerer Leistungsfähigkeit der
Unternehmen und der Beschneidung von
Arbeitnehmerrechten vorschreibt.

Für Niedriglohnländer schlägt die Kommis-
sion vor, die Einkommen über die Armuts-
grenze anzuheben und durch spezielle Bera-
tungsangebote sowie Mikrokredite den
Beschäftigungssektor - auch den informellen
Sektor - zu beleben. Außerdem müssten in
den Entwicklungsländern die unzureichenden
Sozialversicherungssysteme gestärkt werden,
um auch die sozial Schwachen aufzufangen
ebenso wie diejenigen, die negativ von den
durch die Globalisierung bewirkten Struktur-
veränderungen auf dem Arbeitsmarkt betrof-
fen sind. Eine freie und unabhängige Gewerk-
schaftsbewegung sei dabei ebenso förderlich
wie die Einbindung von lokalen Initiativen.

b) Die Kernarbeitsnormen

Kernarbeitsnormen, die so genannten core
labour standards, umfassen insgesamt acht
Übereinkommen, die die zentralen Anliegen
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der ILO darstellen: Vereinigungsfreiheit, Ver-
bot von Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Dis-
kriminierung. Konsens besteht im Allgemei-
nen darüber, dass diese Normen das Mindest-
maß an globalen Regeln für die Arbeit in der
Weltwirtschaft darstellen. Da auch die WTO
den Kernarbeitsnormen ausdrückliche Aner-
kennung verleiht, kann von universeller Gül-
tigkeit der Normen gesprochen werden. Der
Bericht weist aber ausdrücklich auf die beste-
hende Divergenz zwischen Theorie und Rea-
lität hin. Trotz formal eingegangener Ver-
pflichtungen durch Ratifizierung von ILO-
Übereinkommen werden weiterhin in vielen
Ländern die Kernarbeitsnormen regelmäßig
verletzt. Beschränkung der Gewerkschafts-
freiheit, Diskriminierung auf Grund von
Geschlecht, HIV-Infektion, Rasse und Reli-
gion sowie Kinder- u. Zwangsarbeit sind nur
einige Beispiele von groben Verstößen, die
die ILO seit vielen Jahren anprangert.
Obwohl die Entwicklungsländer im Grund-
satz Menschenrechte anerkennen, auch in
Form der Kernarbeitsnormen als Ausdruck
von decent work, lehnen viele dieser Länder
eine unmittelbare Verknüpfung von Welthan-
delsregeln und Kernarbeitsnormen ab. Sie
befürchten Wettbewerbsnachteile und somit
wirtschaftlich negative Folgen.

Die Weltkommission befürwortet  aus-
drücklich in ihrem Bericht ein multilaterales
System, welches die Kernarbeitsnormen als
wichtigen Teil einer internationalen Agenda
zur Entwicklung einschließt. Die ILO sollte
darin die verantwortliche Institution zur
Umsetzung und Kontrolle der Kernarbeits-
normen sein. Als ermutigend darf die
Entwicklung von Initiativen angesehen wer-
den, die auf den Kernarbeitsnormen basieren.
Begriffe wie ethischer Konsum und fairer
Handel sowie Verhaltenskodizes für Unter-
nehmen werden zunehmend fester Bestandteil
des Wirtschaftslebens. 

Die UNO-Initiative Global Compact dürfte
überdies auch zur weiteren Anerkennung der
Kernarbeitsnormen beitragen.

6. Das globale Ziel: decent work

Wenn eigentlich vieles für eine stärkere
Beachtung der Kernarbeitsnormen und einer
beschäftigungsfokussierten Wirtschaftspolitik
spricht, warum ist dies dann bisher nur unzu-
reichend umgesetzt worden? Es fehlt offen-
sichtlich an langfristigen Strategien, wenn
allzu oft nur kurzfristige Ziele im Vorder-
grund stehen. Der Bericht der Weltkommis-
sion kritisiert in diesem Zusammenhang vor
allem die einseitige Politik, die überwiegend
auf die Erschließung neuer Märkte ausgerich-
tet ist und soziale Belange nur am Rande
beachtet. Eine Ausrichtung auf nachhaltiges
Wachstum mit dem expliziten Ziel, decent
work zu schaffen, sollte diese kurzfristige
Politik ablösen.

Die Weltkommission fordert die ILO auf,
ihre Mitgliederstruktur besser zu nutzen und
zusammen mit anderen internationalen Orga-
nisationen Instrumente zu entwickeln, die
eine Kohärenz zwischen wirtschaftlichen und
sozialen Zielen in der Weltwirtschaft fördert.
Wirtschaftliches Wachstum, Investitionen
und Beschäftigung sollten nach Meinung der
Kommission gleichberechtigte Bestandteile
einer allgemeinen Wirtschaftspolitik darstel-
len, da Wachstum und Handel per se nicht
automatisch mit der Schaffung von Arbeits-
plätzen einhergehen. Erst wenn allgemein
anerkannt ist, dass decent work auch ein Men-
schenrecht ist und langfristige Strategien den
Dialog mit allen Betroffenen voraussetzen,
wird die Globalisierung eine Entwicklung
zum Nutzen der Menschheit darstellen. Die
Kernarbeitsnormen unter Kontrolle der ILO
sollten dabei ein entscheidender Faktor sein.

7. Follow-up

Seit seiner Veröffentlichung im Februar
2004 ist der Bericht der Weltkommission
sowohl in den ILO-Gremien als auch außer-
halb eingehend diskutiert und beraten wor-
den. Er bildete den politischen Schwerpunkt
der Internationalen Arbeitskonferenz im Juni
2004, auf der der Generaldirektor eine



nehmer war eine bessere Abstimmung der
internationalen Organisationen und ihrer Mit-
gliedsstaaten untereinander, um die in dem
Bericht der Weltkommission genannten sozi-
alen Ziele - darunter auch die Millennium-
Entwicklungsziele der Vereinten Nationen -
und die faktische Wirtschaftspolitik stärker in
Übereinstimmung zu bringen. Eine der Vor-
aussetzungen für den Erfolg dieses Prozesses
sei es, gerade auch die ärmeren Entwik-
klungsländer mit einzubeziehen, damit ein
kohärentes Politiksystem nicht einseitig die
Interessen der entwickelteren Länder vertritt. 

Ebenfalls notwendig sei eine starke Zivil-
gesellschaft. Vertreter aus UN-Organisatio-
nen betonten, wie wichtig der Druck von
außen durch glaubwürdige und transparente
Nichtregierungsorganisationen sei, um Ver-
änderungen zu erreichen. Einigkeit herrschte
auf der Tagung, dass Wachstumspolitik allein
kaum ausreichend sein dürfte, um Armut
nachhaltig zu verringern und dem Ziel der
Vollbeschäftigung näher zu kommen. Selbst
einem Land wie Malaysia mit hohen Wachs-
tumsraten und starkem Kapitalzufluss aus
dem Ausland sei dies nicht gelungen. Um die
Empfehlungen der Weltkommission in die
Praxis umzusetzen, sei die Formulierung
einer entsprechenden globalen makroökono-
mischen Strategie also unabdingbar. Dabei
müsse Wachstumspolitik flankiert werden
durch eine aktive Arbeitsmarktpolitik und
Maßnahmen zur Umverteilung ebenso wie
durch die Sicherstellung der notwendigen
Steuereinnahmen. 

Im kommenden Frühjahr soll es zu den zen-
tralen Themen Wachstum, Beschäftigung und
Investment eine hochrangige Fachkonferenz
in Deutschland geben. Auf Grund seiner rei-
chen Erfahrungen und seiner Tradition gerade
auf dem Gebiet der sozialen Marktwirtschaft
kann Deutschland - eingebunden in eine
europäische Gesamtstrategie - ein Motor bei
der sozialen Gestaltung des Globalisierungs-
prozesses sein.
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Schwerpunktrede hielt mit  dem Titel “A fair
globalisation: the role of the ILO”. Im Mittel-
punkt der Darstellung des Generaldirektors
stand dabei die Erkenntnis, dass der Decent-
work-Ansatz der ILO zu einer globalen Ziel-
setzung erhoben werden sollte, um das Poten-
zial der Globalisierung für alle nutzbar zu
machen. Wie, so fragt man sich natürlich,
kann diese Zielsetzung erreicht werden? Die
Antworten, die sich aufgrund der Konferenz-
debatte hierbei abzeichneten, laufen auf
nationale und globale Partnerschaften hinaus,
die sich insbesondere mit folgenden Tätig-
keitsfeldern befassen sollten: globale Produk-
tionssysteme - ein Thema, das durch die
General Motors/Opel Diskussion um Stand-
orte in Europa und in Deutschland sehr
schnell für Aktualität sorgte -, des weiteren
der Ruf nach einer besseren Vernetzung
(policy coherence) vor allem der Politiken der
relevanten internationalen Organisationen.
Weitere Schwerpunkte sollten die Durchset-
zung der Kernarbeitsnormen sowie die sozia-
le Verantwortlichkeit der Unternehmen dar-
stellen.

Auch außerhalb der ILO-Gremien fand die
Arbeit der Weltkommission große Beach-
tung. Zahlreiche Präsentationen bei den ver-
antwortlichen Internationalen Organisationen
wie der Weltbank, dem IWF, der UNCTAD
und der OECD sowie Tagung auf höchster
Ebene innerhalb des Wirtschafts- und Sozial-
rats (ECOSOC) der Vereinten Nationen fan-
den ihren Höhepunkt in einer Präsentation
des Berichts der Weltkommission am Tag vor
der Eröffnung der UNO-Generalversamm-
lung am 20. September 2004. 

In New York fand diese Veranstaltung unter
Beteiligung der Präsidenten Brasiliens, Finn-
lands, Frankreichs und Tansanias statt. In
Deutschland waren die Folgerungen, die sich
aus dem Bericht ergeben, Thema einer
gemeinsamen Veranstaltung der Friedrich-
Ebert-Stiftung und des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Arbeit im Mai 2004. Eine
der zentralen Forderungen der Tagungsteil-
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Seit vielen Jahren verstößt die Regierung
von Myanmar (vor 1989 Birma) gegen das
Verbot der Zwangsarbeit. Trotz intensiver
Bemühungen der ILO um eine Verbesserung
bleibt die Lage angespannt. Der Verwaltungs-
rat der ILO beschloss daher auf seiner Tagung
im November 2004 die Entsendung einer
hochrangigen Kommission nach Myanmar,
um den Willen der Regierung zu einer effi -
zienten Bekämpfung der Zwangsarbeit zu
überprüfen.

Die Vorwürfe gegen die Regierung von
Myanmar sind vielfältig: Zwangsrekrutierun-
gen werden durch Regierungs- und insbeson-
dere Militärbehörden angeordnet, Misshand-
lungen und Folter sind an der Tagesordnung.
Auch von sexuellem Missbrauch zwangsre-
krutierter Frauen wird berichtet. Männer,
Frauen und Kinder werden unentgeltlich zur
Arbeit an Infrastrukturprojekten oder militäri-
schen Einrichtungen gezwungen. Aus Sicht
der Regierung Myanmars wird die Zwangsre-
krutierung durch zwei myanmarische Gesetze
aus dem Jahr 1907 legitimiert, nämlich den so
genannten `Village Act´ und den `Towns Act´.
Beide geben den lokalen Behörden weitrei-
chende Befugnisse für die Bedarfsdeckung
auf dem Arbeits- und Dienstleistungsmarkt. 

Der beständige politische Druck durch die
ILO hat immerhin schon zu leichten Verbesse-
rungen der Menschenrechtslage geführt. Die
Möglichkeit, Druck auszuüben, steht der ILO
nur deshalb zur Verfügung, weil Myanmar das
ILO-Übereinkommen Nr. 29 über Zwangsar-
beit von März 1955 ratifiziert und sich
dadurch völkerrechtlich verpflichtet hat, der
Zwangsarbeit entgegenzuwirken. Bewegung
in die Angelegenheit brachte vor allem die
Klage verschiedener Arbeitnehmergruppen
im Jahr 1996, die letztlich zu einer Einberu-
fung eines ILO-Untersuchungsausschusses im
März 1997 führte. Dieser schloss seine Arbeit
im Juli 1998 mit der Aufforderung an die
Regierung von Myanmar ab, Zwangsarbeit

per Gesetz für rechtswidrig zu erklären,
öffentlich zu verurteilen und die Strafgesetz-

gebung in dieser Hinsicht zu verstärken.

Diplomatische Sanktionen 

Die Aufforderung blieb jedoch ungehört.
Der Verwaltungsrat erwog daraufhin im März
1999 zum ersten Mal in seiner achtzigjährigen
Geschichte, Sanktionen nach Artikel 33 der
ILO-Verfassung zu erlassen. Dieser Punkt
wurde auf die Tagesordnung der 276. Tagung
im November 1999 gesetzt. Artikel 33 stellt
das einzige Instrument dar, mit Hilfe dessen
der Verwaltungsrat Sanktionen im weitesten
Sinne erlassen kann, falls ein Mitgliedsland
eine Entscheidung des Untersuchungsaus-
schusses oder des Internationalen Gerichtsho-
fes nicht befolgt. Dem Wortlaut nach kann er
“die Maßnahmen empfehlen, die ihm zur
Sicherung der Ausführung der Entscheidun-
gen zweckmäßig erscheinen”. Auch wenn die-
ser Wortlaut die Möglichkeit von wirtschaft-
lichen Sanktionen suggerieren mag, ist dies in
der Realität unwahrscheinlich. Die auf die
ILO durch die Mitgliedstaaten übertragenen
Kompetenzen rechtfertigen bisher nur morali-
sche Anprangerungen auf internationalem
Parkett.

Auf der 88. Tagung der Internationalen
Arbeitskonferenz im Juni 2000 wurden die
Verstöße des Landes in Anwesenheit des
myanmarischen Arbeitsministers erneut erör-
tert. Man entschloss sich zur schärfsten Reak-
tion, die der ILO zur Verfügung steht: einer
Resolution auf der Basis von Artikel 33, die
im Wesentlichen diplomatische Sanktionen
beinhaltet. In dieser Resolution werden bei-
spielsweise der Entzug technischer Unterstüt-
zung und das Verbot der Teilnahme an sämt-
lichen Tagungen und Konferenzen der ILO
festgelegt. Den Sozialpartnern der ILO, ande-
ren internationalen Organisationen sowie dem
Economic and Social Council (ECOSOC) der
Vereinten Nationen wird empfohlen, ihre
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Kontakte zu der Regierung von Myanmar im
Lichte der Ergebnisse des Untersuchungsaus-
schusses zu überdenken, der Regierung keine
Handhabe für eine Profilierung zu geben und
alle Maßnahmen zu unterlassen, die direkt
oder indirekt einen begünstigenden Einfluss
auf die Zwangsarbeit in diesem Land haben
könnten. Die Resolution trat im November
2000 in Kraft, nachdem eine Mission der
technischen Zusammenarbeit des Internatio-
nalen Arbeitsamts bei Reisen nach Myanmar
im Frühjahr und Herbst 2000 fortgesetzte Ver-
stöße gegen das Verbot der Zwangsarbeit fest-
gestellt hatte. 

Im Jahr 2001 schien sich eine Verbesserung
der Menschenrechtslage in Myanmar abzu-
zeichnen. Auf Initiative des Sachverständige-
nausschusses für die Durchführung der Über-
einkommen und Empfehlungen, der im Juni
2001 zur Frage der Einhaltung des Überein-
kommens Nr. 29 durch Myanmar tagte, wurde
die Entsendung eines so genannten hochran-
gigen Teams nach Myanmar angeregt, um die
aktuellen Entwicklungen zu überprüfen. Ein
im Mai zwischen dem Generaldirektor und
der Regierung von Myanmar unterzeichnetes
Übereinkommen mit dem Titel “Understan-
ding on an ILO Objective Assessment”
ermöglichte schließlich die Reise dieses
Teams im Herbst 2001 unter der Leitung von
Sir Ninian Stephen. Der abschließende
Bericht bestätigte die Entwicklung in eine
positive Richtung. Die Behörden Myanmars
seien ihren Verpflichtungen aus dem Überein-
kommen nachgekommen und beachteten das
parallel abgeschlossene Abkommen zum
Schutz der Mitarbeiter des hochrangigen
Teams. Es seien Bemühungen der Behörden
zur Vermeidung von Zwangsarbeit erkennbar,
wie z.B. eine neue Gesetzgebung, die jedoch
nicht ausreichend seien. Eine nachhaltige
Strafverfolgung sei nach wie vor nicht
erkennbar und auch die Medien würden nicht
ausreichend in die neue Politik eingebunden.
Schließlich müsse der Wille der Regierung zu
grundlegenden Reformen offensichtlicher
werden. Infolge dieses Berichts forcierte die

ILO den Dialog mit den Behörden Myanmars,
insbesondere um die Modalitäten und Rah-
menbedingungen für eine ILO-Vertretung in
Myanmar festzulegen. Außerdem entschloss
man sich, die Behörden bei der Durchführung
anderer Empfehlungen aus dem Bericht zu
unterstützen, insbesondere im Hinblick auf
die Einsetzung eines Ombudsmanns. 

Der ILO-V erbindungsbeamte: 
ein Zugeständnis derRegierung 

Die Bemühungen waren erfolgreich. Im
März 2002 stimmte die Regierung von Myan-
mar der Einsetzung eines ILO-Verbindungs-
beamten zu. Dieser Erfolg wurde als erster
Schritt auf dem Weg zu einer ILO-Vertretung
gewertet. Die Aufgabe des Verbindungsbeam-
ten besteht hauptsächlich darin, Maßnahmen
für die unverzügliche und wirksame Beseiti-
gung der Zwangsarbeit zu fördern. Im Sep-
tember nahm Hong-Trang Perret-Nguyen ihre
Arbeit als Verbindungsbeamtin auf. Sie ist
2004 durch Richard Horsey abgelöst worden.
Zwischenzeitlich erklärte sich die Regierung
von Myanmar bereit, erneut eine Mission des
Internationalen Arbeitsamtes zu empfangen.
Zuvor fanden Gespräche zwischen dem Inter-
nationalen Arbeitsamt und den Behörden
Myanmars über ein Aktionsprogramm zur
Bekämpfung von Zwangsarbeit statt.

Trotz der positiven Entwicklungen sah sich
der Verwaltungsrat im November 2002 veran-
lasst, die Inhalte der Resolution auf der
Grundlage von Artikel 33 der ILO-Verfassung
zu bekräftigen. Erneut regte die ILO ein
gemeinsames Aktionsprogramm zur Bekämp-
fung von Zwangsarbeit an. Die myanmarische
Regierung konterte mit zahlreichen Ein-
schränkungen und Bedingungen, die schließ-
lich von der ILO als inakzeptabel zurückge-
wiesen wurden. Ein neues Aktionsprogramm
zur Vermeidung von Zwangsarbeit wurde
schließlich im Mai 2003 vorgeschlagen. Drei
Hauptziele wurden darin genannt, nämlich die
Verbreitung einschlägiger Informationen, die
Ernennung eines ILO-Vermittlers, der mögli-
che Opfer von Zwangsarbeit rechtlich beraten
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und unterstützen soll - man dachte dabei an
den Chefdelegierten des Roten Kreuzes vor
Ort, Léon de Riedmatten - und die Einrich-
tung einer Pilotregion. Innerhalb der Pilotre-
gion sollte insbesondere die Entwicklung der
Infrastruktur gefördert werden. Das Aktions-
programm scheiterte  erneut am Widerstand
der myanmarischen Regierung. 

Nach Ansicht der ILO-Verbindungsbeamten
bleibt die Lage in Myanmar trotz einiger Ver-
besserungen angespannt. Wie die ehemalige
Verbindungsbeamtin Perret-Nguyen berichte-
te, würden zwar verstärkt Gehälter an staat-
lich beschäftigte Arbeiter ausgezahlt, wenn
auch nach wie vor weit unter dem angemesse-
nen Durchschnittsgehalt für entsprechende
Arbeiten. Die Regierung habe begonnen, die
Bevölkerung durch Aushänge auf die Rechts-
widrigkeit von Zwangsarbeit aufmerksam zu
machen. Eine offizielle Definition des
Begriffs “Zwangsarbeit” existiere hingegen
nicht. Zwangsarbeit sei aber zumindest
zurückgegangen, so die Verbindungsbeamten. 

In der Tat kommt die Regierung seit 2003
ihrer Berichtspflicht bezüglich der Überein-
kommen zum Verbot von Zwangsarbeit
umfassend nach. Der derzeitige Verbindungs-
beamte Richard Horsey zweifelt dennoch ins-
besondere an der Nachhaltigkeit der
Entwicklungen und der Glaubwürdigkeit der
Regierung von Myanmar. Keiner der durch
die Verbindungsbeamten angezeigten Verstö-
ße wurde bisher strafrechtlich geahndet. In
noch keinem Gerichtsverfahren wurde eine
beklagte Partei wegen Zwangsarbeit verur-
teilt. Solange Verstöße gegen das Verbot von
Zwangsarbeit aus Regierungs- oder Militär-
kreisen nicht strafrechtlich verfolgt würden,
ist nach Ansicht Horseys eine Ausrottung der
Praktiken nicht zu erwarten. Die Glaubwür-
digkeit der Regierung werde auch durch ihre
skeptische Haltung gegenüber der ILO
erschüttert: So wurden kürzlich mehrere Per-
sonen wegen Hochverrats zum Tode verur-
teilt, nachdem sie Kontakte zu ILO-Mitarbei-
tern hatten. Erst nachhaltige Proteste von Sei-
ten der ILO führten dazu, dass die Todesstrafe

in eine Gefängnisstrafe umgewandelt wurde.
Die Zahl der dem Verbindungsbeamten ange-
zeigten Verstöße gegen Zwangsarbeit steigt. 

Hoffnungen erneut zerschlagen

Einen erneuten Tiefpunkt erlangte die poli-
tische und gesellschaftliche Lage in Myanmar
im letzten Jahr. Am 30. Mai 2003 (“Blutiger
Freitag”) wurde die Oppositionsführerin und
Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi
von der Partei National League of Democracy
(NLD) erneut verhaftet. Sie hatte bereits von
September 2000 bis Mai 2002 unter Hausar-
rest gestanden. Ende August 2003 schien eine
Entspannung der Lage in Sicht: Premiermi-
nister Khin Nyunt legte der Öffentlichkeit die
“Road Map to Democracy” vor, einen Sieben-
Stufen-Plan, der unter anderem einen Dialog
mit der Opposition vorsah. Alle Hoffnungen
auf eine Öffnung des isolierten Landes zer-
schlugen sich jedoch, nachdem der reform-
orientierte Premierminister im Oktober 2004
nach Korruptionsvorwürfen unter Hausarrest
gestellt wurde. Hinzu kommen Anschuldigun-
gen, die von Zwangsarbeit Betroffene vorge-
bracht hatten und die vom Verbindungsbeam-
ten der ILO weitergeleitet worden waren. 

Diesen Fragen soll die Mission nachgehen,
deren Entsendung nach Myanmar der ILO-
Verwaltungsrat im vergangenen November
beschloss. Im März 2005 will der Rat den
Bericht diskutieren und über mögliche Konse-
quenzen aufbauend auf der im Juni 2000
beschlossenen Resolution nachdenken. Schon
jetzt machten Vertreter der Arbeitnehmer und
Arbeitgeber sowie eine Reihe von ILO-Mit-
gliedsstaaten deutlich, dass sie die Wiederauf-
nahme der damals beschlossenen Sanktionen
für gerechtfertigt halten. Die möglichen Maß-
nahmen schließen die Frage ausländischer
Direktinvestitionen und die Fortsetzung der
technischen Zusammenarbeit unter einem
gemeinsamen Aktionsplan zur Abschaffung
der Zwangsarbeit ein.
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World Employment Report 2004/2005:
Productivity Gr owth, Employment Crea-
tion and Poverty Reduction.
ILO Genf 2004, ISBN 92-2-114813-0, 250
Seiten incl. CD-Rom, 38,50 Euro, CD-Rom
ISBN 92-2-014812-9, 35 Euro

Arbeit ist ein entscheidender Faktor für die
Armutsreduzierung. Doch nicht nur Arbeits-
losigkeit führt zu Armut, sondern auch unzu-
reichend entlohnte Arbeit. 20 Prozent der
weltweiten Erwerbsbevölkerung kommt trotz
Arbeit nicht über die Armutsgrenze, so das
Ergebnis des neusten Weltarbeitsberichts der
ILO. Nicht allein die Bekämpfung von
Arbeitslosigkeit müsse daher im Mittelpunkt
der Beschäftigungspolitik stehen, sondern die
Schaffung menschenwürdiger, produktiver
und hinreichend entlohnter Arbeitsplätze -
gerade in Bereichen wie Landwirtschaft,
Kleinstbetrieben und dem informellen Sektor,
in denen die Mehrheit der Weltbevölkerung
arbeitet. Das notwendige Produktivitäts-
wachstum kann jedoch auch mit dem Verlust
von Arbeitsplätzen einhergehen. Flexibilität
und Arbeitsplatzsicherheit müssen gegenein-
ander abgewogen werden. Der Bericht betont
daher die Bedeutung eines gesellschaftlichen
Dialogs mit dem Ziel, einen Ausgleich zwi-
schen ökonomischen und sozialen Bedürfnis-
sen zu finden.
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Neuerscheinungen

Active Labour Market Policies around
the World: Coping with the Conse-
quences of Globalization. Von Peter
Auer, Umit Efendioglu und Janine
Leschke, ILO Genf 2004, 120 Seiten,
ISBN 92-2-115570-3, 25 Euro

Die Autoren weisen in diesem Werk nach,
dass Länder, die sich dem Weltmarkt am
stärksten öffnen, am meisten für den Schutz
ihrer Arbeitnehmer ausgeben. Globalisierung
muss demnach mit einer Anpassungsbeglei-
tung einhergehen, mit einer Arbeitsmarktpo-
litik, die mit Struktur-, Industrie- und Bil-
dungspolitik verzahnt ist. So könnte den lokal
nicht immer nur positiven Auswirkungen der
Globalisierung begegnet werden. Unterneh-
men allein sind keine Garanten mehr für Voll-
beschäftigung. Auch wenn eine aktive
Arbeitsmarktpolitik von Ökonomen oft als
Arbeitsmarktrigidität wahrgenommen wird,
so ermöglicht sie nach Auffassung der Auto-
ren den Unternehmen erst die Flexibilität, die
sie für die Anpassung an die Anforderungen
des Weltmarkts benötigen. Zugleich lässt sich
zeigen, dass bei Arbeitnehmern das Gefühl
von Sicherheit da höher ist, wo die Ausgaben
für Arbeitsmarktpolitik höher sind. Dies ist
besonders wichtig, weil dadurch letztlich der
Verbrauch gestützt wird. Durch eine konse-
quente Politik des Förderns und der Aktivie-
rung ergeben sich positive Effekte auf das
Wirtschaftswachstum, so die Schlussfolge-
rung des Berichts.

Die Europäische Sozialklausel. Zollpräfe-
renzen zur Förderung von Kernarbeits-
standards in Entwicklungsländern. Von
Vera Herkommer, Baden-Baden 2004, 357
Seiten, ISBN 3-8329-0651-7, 68 Euro

Die EU nahm 1994 eine Sozialklausel in ihr
Allgemeines Präferenzschema im Außenhan-
del (APS) auf, deren Schutzbereich 1998
aktualisiert worden ist. Zollpräferenzen sol-
len Entwicklungsländern als Anreize für die
stärkere Umsetzung von Kernarbeitsstan-
dards dienen. Dazu gehören Gewerkschafts-
rechte, das Verbot der Zwangs- und Pflichtar-
beit, das Verbot der Diskriminierung im

Beruf sowie das Verbot der Kinderarbeit.
Erstmalig wird in dieser Arbeit die europäi-
sche Sozialklausel, ihre rechtshistorische und
inhaltliche Entwicklung unter Berücksichti-
gung vergleichbarer Klauseln dargestellt
sowie ihre Ziele, ihr Nutzen und ihre
Zukunftsaussichten gewürdigt. Im Rahmen
einer umfassenden völkerrechtlichen Unter-
suchung wird auch die Frage nach ihrer Ver-
einbarkeit mit dem Allgemeinen Zoll- und
Handelsabkommen (GATT) behandelt. 


